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Secolo d'aviazione  -  04.09.10 
Deaktivierung Segel- und Wolkenflugzonen im Tessin 
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Für den Samstag, 4. September 2010, sind die beiden Kunstflugteams der Luftwaffe, die 
Patrouille Suisse und das PC-7-Team, von den Tessiner Sektionen des Aero Clubs der 
Schweiz an das „Secolo d’aviazione“ nach Bellinzona eingeladen worden. 
 
Bei unvorteilhaften Wetterbedingungen muss der Überflug aus der Deutschschweiz ins Tes-
sin möglicherweise nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfolgen.  
 
Um diesen Überflug nach IFR zu ermöglichen, werden die Segelflugzonen Nr. 20, 21, 25 
und 26 südlich der Linie Nufenenpass – Splügenpass am 4. September 2010 von 1300 
bis 1700 Uhr Lokalzeit temporär aufgehoben.  
Die Segelflieger müssen in der Zeit die grossen Wolkenabstände gemäss Luftraumklasse  
einhalten (vertikal 300m und lateral 1’500m). 
 
Die Wolkenflugzonen stehen südlich der Linie Nufenenpass – Splügenpass während 
dieser Zeit ebenfalls nicht zur Verfügung. 
 

 


